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Weife urfprünglich ausgebildet waren, falls das

Gebäude, was wir allerdings nicht beurtheilen

können, an offener Strafse Hand. Jene, welche

{ich im Beginne des XIII. ]ahrhundertes ein fol-

ches Steinhaus, wenn es auch unbefefligt war,

erbauen konnten, fafften den Begriff »Mein Haus

ilt meine Burg« doch nicht fo auf, dafs ihnen

jeder Vorübergehende in das Fenfter fchauen

oder gar einfteigen konnte, auch wenn fie die

Thür verrammelt hatten. Anders flellt {ich natür-

lich die Sache, wenn die Front nicht unmittelbar

an der Strafse Rand, fondern durch eine Mauer

gedeckt in einem Hofe. Das Fenfter mit drei-

eckigem Schlufs zu ebener Erde fieht aber doch

nicht aus, als wenn es blofs eine Erfindung

Boi/fere'e’s wäre. Solche hinter dem Hofe fiehende

Häufer fchliefsen an den Burgentypus an. Die

fpäteren fog. Ritterburgen in Cöln mögen die Nachfolger ähnlicher Anlagen fein,

die fchon im XII. Jahrhundert nicht dicht an der Strafse lagen, und fo mag auch

diefes Haus urfprünglich einer folchen angehört haben.

Etwas gröfser in den Mafsen if’t ein

wohl nur wenig jüngeres, in der Rhein-

Pcrafse zu Cöln noch ftehendes Haus, deffen

15m breite Front wir in Fig. 21 gleichfalls

nach den Aufnahmen Boifferée’s wieder-

geben; es foll das Haus der Patrizier—

Familie Over/3012 fein. Es liegt dicht an

der Strafse, und da wir wiffen, dafs das

Erdgefchofs der Front neu ift, fo nehmen

wir bei diefem Haufe als licher an, dafs

Bozflere'e's Aufnahmen den Zuf’cand des

XIII. ]ahrhundertes nicht wiedergeben.

Hier befand fich jedenfalls nach der Strafse

zu ein Flur, der nicht mit grofsen Fenltern

verfehen, fondern höchf’tens durch Schlitze

beleuchtet war, hinter welchen der Befitzer

des Haufes Armbruftfchützen aufftellte,

wenn feine demokratifchen Mitbürger un-

gebärdig wurden. Ift doch ein Erdgefchofs

ohne Feni’cer bis zum Schluffe des Mittel—

alters in allen Ländern das Zeichen ge-

wefen, dafs das Haus einen vornehmen

Befitzer hatte.

Es waren in Cöln bis in unfere Zeit

etwa ein halbes Dutzend ähnlicher Häufer

 

   

Giebelhaus zu Cöln“).
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Wohnhaus der Familie Over/1012 zu Cöln7

Templerhaus genannt ‘“).
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“) Nach: Boxssam'za, S. Denkmale der Baukunit vom VII. bis XIII. Jahrhundert am Niederrhein. München 1833.

S. m u. Taf. XXXIV u. XXXV.


